
97
1721 Dezember 4 . A
BESCHLUSS DES STADTRATES VON ZUG WEGEN DES STAEDTISCHEN KAUF¬

HAUSES

Der Rat beschliesst , dass von allen Waren , die ins Kaufhaus ge-



führt werden , die Taxen dem Zöllner Hans Georg Utiger und nicht

dem jeweiligen Hausmeister gehören sollen . Auch von dem , was

im sogenannten "Kässi Gesslin " gehandelt und über den See ein¬

geführt werde , sollen die Gebühren an den Zöllner abgeliefert
werden.

Heinrich [ Damian Leonz ] Zurlauben , Stadtschreiber
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